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Vorstellung

Rolf Jungebloed

• Mitarbeiter der BGN (Prävention)

• Aufsichtsperson

• Branchenkoordinator für die Branche der Schausteller und Zirkusbetriebe

• Leiter des Sachgebiets „Schausteller und Zirkusbetriebe einschl. Zelthallen“ der DGUV



VISION ZERO

Worum geht es und was haben Sie davon?



Die VISION ZERO

• VISION ZERO ist die Vision einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte 
Erkrankungen. Höchste Priorität hat dabei die Vermeidung tödlicher und schwerer 
Arbeitsunfälle.

• Die Umsetzung der VISION ZERO im Betrieb erfordert ein Konzept, das auf einer um 
fassenden Gefährdungsbeurteilung und einer guten Präventionskultur basiert. 

• VISION ZERO ist nicht: eine Sammlung einzelner Arbeitsschutzmaßnahmen mit dem 
reinen Ziel, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen.



VISION ZERO, was haben Sie davon



Vision ZERO

Wie kann die BGN Sie unterstützen?

Was bietet die BGN?



Wissensvermittlung: Information

Nur wer gut Informiert ist, kann entsprechend handeln!

• Serie von Fachartikeln 

• Angebot von Info-Vorträgen auf Ihren Versammlungen 
oder Festplätzen

• Arbeitssicherheitsinformationen, Handlungshilfen etc. 
www.medienshop.bgn.de

• Internetangebote:

• www.bgn.de/vision-zero/vision-zero-fuer-schausteller
(bgn.de Shortlink 1903)

• www.bgn-branchenwissen.de

• www.bgn.de

http://www.medienshop.bgn.de/
http://www.bgn.de/vision-zero/vision-zero-fuer-schausteller
http://www.bgn-branchenwissen.de/
http://www.bgn.de/


Wissensvermittlung / Schulungen

• Präsenzseminare

• In unseren Schulungsstätten 

• Buchung über BGN-Homepage.  
Vorauswahl für Schausteller: Link von der VISION ZERO-Seite für Schausteller / Gesamtprogram: www.bgn.de/seminare

• Onlineseminare 

• Buchung über BGN-Homepage. Sie oben.

• Schulungen vor Ort

• Anfragen über Aufsichtspersonen, KPZ-Dienstleister oder 
regionale-seminare@bgn.de

• Im Aufbau, speziell für Schausteller, 

z. B. Flüssiggas, Ladungssicherung, PSAgA, Hubarbeitsbühnen, 
Elektro, Brandschutz, Leitern …

http://www.bgn.de/seminare
mailto:regionale-seminare@bng.de


Unterweisungshilfen

www.medienshop.bgn.de



Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

• Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sicherheitsfachkraft) und Betriebsarzt

➢ Berater der Unternehmen

• Gesetzliche Pflicht für alle Unternehmen mit Arbeitnehmern

• Haben die meisten Schaustellerbetriebe (zumindest auf dem Papier)

➢ Durch Teilnahme am Kompetenzzentrenmodell (BGN-
Branchenmodell) oder durch ASD*BGN

➢ Diese Leistungen sollte man auch nutzen!

Ausführliche Informationen: www.bgn.de/praevention-arbeitshilfen/unsere-leistungen/arbeitsmedizinische-und-sicherheitstechnische-betreuung



Kompetenzzentrenmodell / BGN-Branchenmodell

• Nur für Betriebe bis 10 Vollbeschäftigte (ca. 16.000 
Arbeitsstunden)

• Qualifizierung durch Fernlehrgang oder Onlineseminar 

• Im BGN-Beitrag enthalten (kostenfrei)

• Formal von der Bestellung von SiFa / Betriebsarzt befreit 

• Unterstützung (Beratung im Bedarfsfall) durch spezielle 
Dienstleister der BGN

• Freie Dienstleister „im Auftrag der BGN“ / Keine BGN-
Mitarbeiter

• Unterstützung / Beratung bundesweit (auch auf 
Festplatz)

Weitere Informationen: 

medien.bgn.de/index.php?catalog=report_3_2021_gast#page_10

www.bgn.de/praevention-arbeitshilfen/unsere-leistungen/arbeitsmedizinische-und-sicherheitstechnische-betreuung#c274-113



„Regelbetreuung“ durch ASD*BGN

• Steht allen Betrieben offen

• Wenn keine andere Betreuung gewählt / nachgewiesen wird automatischer Anschluss

• „Rahmenvertrag“ – Externe Dienstleister

• Kostenpflichtig

• „Regelbetreuung“ (bis 10 VB alle zwei Jahre, > 10 VB feste Stundenanzahl je Jahr)

• Feste Zuständigkeit der Dienstleister nach Betriebssitz

Weiterführende Informationen: www.bgn.de/asd-bgn



Kompetenzzentrenmodell vs. ASD*BGN

Branchenmodell (KPZ-Modell)

• Bis 10 Vollbeschäftigte

• Qualifizierung erforderlich

• -

• Beratung im „Bedarfsfall“ 

• Beratung deutschlandweit möglich

• Beratung durch externe Dienstleister

• Spezielle Dienstleister für Schausteller

ASD*BGN 

• Keine Beschränkung der Betriebsgröße

• -

• Kostenpflichtig

• Regelbetreuung (bis 10 VB alle 2 Jahre)

• Beratung nur am Ort des Betriebssitzes

• Beratung durch externe Dienstleister

• -



Qualifizierung für das Kompetenzzentrenmodell

Qualifikation der Unternehmer(innen) mittels 

1. Fernlehrgang

• Zum Download auf www.bgn.de https://www.bgn.de/praevention-arbeitshilfen/unsere-
leistungen/arbeitsmedizinische-und-sicherheitstechnische-betreuung/fernlehrgaenge-gwz-auswahl

• In Papierform: Anfordern unter 0621 / 4456-3333 oder fernlehrgang@bgn.de

2. Onlineseminar „Sicher und Gesund für Schausteller und Zirkusbetriebe“

• Nächster Zeitraum: 20.02.2023 – 30.03.2023

• Anmeldung: www.bgn.de/seminare/detail/sicher-und-gesund-fuer-schausteller-und-
zirkusbetriebe-onlinesgsz-1-23

http://www.bgn.de/
https://www.bgn.de/praevention-arbeitshilfen/unsere-leistungen/arbeitsmedizinische-und-sicherheitstechnische-betreuung/fernlehrgaenge-gwz-auswahl
mailto:fernlehrgang@bgn.de
http://www.bgn.de/seminare/detail/sicher-und-gesund-fuer-schausteller-und-zirkusbetriebe-onlinesgsz-1-23


Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung

• Arbeitssicherheitsinformation 10.7 
https://medienshop.bgn.de/index.php/default/medien/asi-
vorschriften/asi/asi-10-7-arbeitsbedingungen-in-schausteller-
und-zirkusbetrieben-sowie-zelthallen-verbessern.html

• Für Betriebe im Kompetenzzentrenmodell
(Branchenmodell): Unterstützung durch 
KPZ-Dienstleister (Kontakte siehe Folie 11) 

• Für Betriebe, die an ASD*BGN 
angeschlossen sind: Unterstützung durch 
SiFa Suche: https://www.bgn.de/asd-bgn/ueber-uns#c7858

https://medienshop.bgn.de/index.php/default/medien/asi-vorschriften/asi/asi-10-7-arbeitsbedingungen-in-schausteller-und-zirkusbetrieben-sowie-zelthallen-verbessern.html
https://www.bgn.de/asd-bgn/ueber-uns#c7858


Individuelle Beratung

• Durch KPZ-Dienstleister für Betriebe im KPZ-Modell 
(Bundesweit)

• Durch ASD*Dienstleister für an den ASD*BGN 
angeschlossene Betriebe

• Durch die Aufsichtspersonen der BGN

Beratungsanlässe z. B. 

• Allgemeine Fragen zum Arbeitsschutz / 
Unternehmerverantwortung, …

• Fragen zu Präventionsangeboten der BGN 

• Fragen zur Auswahl / Gestaltung von Arbeitsmitteln

• Beratung zu konkreten Problemstellungen 

• Beratung im Rahmen von Neu- oder Umbauten 



Aufsichtspersonen der BGN

• Früher „Technische Aufsichtsbeamten“

• Auf Schaustellerbetriebe spezialisierte Aufsichtspersonen

• Aufgaben u. a. 

• Aufsicht bezüglich der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften, aber auch

• Beratung zu Schutzmaßnahmen etc.

Warum von AP beraten lassen? 

➢ Vorteil: Beratung durch die, die ggf. auch kontrollieren

➢ Branchenwissen

➢ Zugriff auf weitere Spezialisten innerhalb der BGN

Suche nach ihrer zuständigen Aufsichtsperson: https://vorschriften.bgn-branchenwissen.de/daten/bgn/ap_suche/inhalt.htm

https://vorschriften.bgn-branchenwissen.de/daten/bgn/ap_suche/inhalt.htm


VISION ZERO funktioniert nur gemeinsam

• Die BGN bietet Ihnen ein breites Angebot an Unterstützung

• (Fast) alles im Beitrag enthalten

➢ Es liegt an Ihnen, diese Angebote zu nutzen. 



Noch Fragen?

• Sie haben weitere Fragen?

• Das waren jetzt zu viele Informationen auf einmal?

• Das ging zu schnell?

Sprechen Sie uns an, wir helfen gerne. 

• Kontaktieren Sie Ihre zuständige Aufsichtsperson oder

• kommen Sie zu uns auf unseren Stand auf der Interschau.


